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In unserer zunehmend vernetzten 
Welt hat Symrise für sich selbst den 
Anspruch, ein nachhaltiges und 
zukunftsorientiertes Unternehmen 
zu sein. 

Nachhaltigkeit ist für uns 
untrennbar mit wirtschaftlichem 
Erfolg, sozialer Akzeptanz und öko-
logischer Integrität verbunden. Des-
halb erwarten wir auch von unseren 
Lieferanten, dass sie alle Nachhal-
tigkeitsaspekte, einschließlich der 
Menschenrechte, auf ähnliche Weise 
mit dem Erreichen ihrer geschäft-
lichen Ziele verknüpfen.

Die Natur ist die Existenz-
grundlage für Symrise. Wir nutzen 
für unsere Düfte, Aromen, Lebens-
mittel, Tiernahrung, für Nutrition, 
Aroma Molecules und Cosmetic 
Ingredients etwa 10.000 Rohstoffe 
aus über 100 Ländern. Die meisten 
unserer Materialien sind biobasiert 

und stammen aus einer artenrei-
chen Umgebung, die für uns eine 
wertvolle Quelle der Inspiration und 
Innovation ist. 

Die Symrise-Richtlinie für nach-
haltige Beschaffung und der Ver-
haltenskodex für Lieferanten – die 
einen verpflichtenden Rahmen für 
deren Vorgehensweise darstellen 
– sind ein weiterer Meilenstein auf 
unserem Weg zur Nachhaltigkeit. Sie 
spiegeln unser Versprechen, wirk-
lich und positiv Einfluss zu nehmen, 
nicht nur als Unterzeichner des UN 
Global Compact, sondern auch als 
engagierte Unterstützer der UN 
Nachhaltigkeitsziele und zahlreicher 
anderer internationaler und Bran-
chenstandards. Der Verhaltenskodex 
von Symrise, ein rechtsverbindlicher 
ethischer Leitfaden für das Zusam-
menwirken unserer Mitarbeiter mit 
Lieferanten und anderen Stakehol-
dern, ist ebenfalls in diese Richtlinie 
eingeflossen. 

Hiermit bitten wir unsere Lie-
feranten, sich der gemeinsamen 
Verpflichtung anzuschließen, alle 
Aspekte des Ökosystems um uns 
herum zu respektieren. Sicherlich 
werden wir uns auf diesem Weg 

gewissen Herausforderungen stellen 
müssen, aber wir gehen davon aus, 
dass diese durch die gemeinsamen 
Bemühungen und Zusammenarbeit 
zu überwinden sind. 

Unsere Lieferkette ist umfang-
reich und komplex und wir ver-
lassen uns darauf, dass unsere 
Geschäftspartner uns den Einblick 
in ihre Lebenszyklen gewähren, 
der ein verantwortungsbewusstes 
Verhalten fördert. Wir überwachen 
nicht nur die Einhaltung dieser 
Richtlinie bei unseren Lieferanten, 
sondern erwarten auch von ihnen, 
dass sie die gleichen hohen Maß-
stäbe auf ihre eigene Lieferkette 
anwenden. 

Perspektiven 
der Beschaffung
—

Editorial

Wir alle tragen Verantwortung 
dafür, dass die Gesellschaft eine 
bessere wird und wir unsere natür-
liche Umwelt erhalten. Wenn wir 
die hierin vorgegebenen Prinzipien 
aufrichtig und energisch erfüllen, 
leisten wir gemeinsam mit unseren 
Lieferanten einen positiven Beitrag 
zum Wohlergehen der aktuellen und 
zukünftigen Generationen.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram
Vorstandsvorsitzender
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Partner für  
Beschaffungsexzellenz

Beschaffungsexzellenz ist in der 
Unternehmensstrategie von 
Symrise tief verankert. Wir haben 
die „Beschaffung“ als eine der 
Nachhaltigkeitssäulen definiert, die 
unser Geschäft vorantreibt und die 
Symrise-Richtlinie für nachhaltige 
Beschaffung und den Verhaltens-
kodex für Lieferanten maßgeblich 
beeinflusst.

Die Symrise-Richtlinie für nach-
haltige Beschaffung und der Verhal-
tenskodex für Lieferanten werden 
in diesem Dokument als die „Richtli-

nie“ bezeichnet und erläutern unse-
re Anforderungen an das Verhalten 
von Lieferanten und Händlern.  

Diese Richtlinie gilt explizit für 
unsere direkten Lieferanten im Tier 
One. Definiert werden direkte Liefe-
ranten als Anbieter von:

• Rohstoffen, die in unseren Her-
stellungsprozessen eingesetzt 
werden. 

• technischen Produkten und 
Dienstleistungen. Dazu zählen 
auch Lieferanten von Material 
wie für Verpackungen, von 
Dienstleistungen wie der Lo-
gistik und solche, die das brei-
te Spektrum von Waren und 
Dienstleistungen anbieten, die 
Symrise einkauft.

Die Lieferanten des Tier One 
werden wir in Bezug auf die Ein-
haltung dieser Richtlinie überprüfen 
und bitten sie um entsprechende 
Unterstützung, damit wir sie als 
Modell für das Verhalten aller Be-
teiligten im gesamten, voneinan-
der abhängigen Netzwerk unserer 
Lieferkette nutzen können. Auch 
wenn eine komplette Nachhaltigkeit 

entlang der Lieferkette und die voll-
ständige Einhaltung der Richtlinie 
einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird, erwarten wir von unseren 
direkten Lieferanten, dass sie die 
hierin beschriebenen Prinzipien und 
Kriterien in ihre eigenen Manage-
mentsysteme integrieren und ihre 
Geschäftspartner dazu ermutigen, 
ebenso zu verfahren.  

Das übergeordnete Ziel ist es, 
sicherzustellen, dass entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
nachhaltige Beschaffung praktiziert 
wird. Dazu müssen alle Beteiligten 
der Wertschöpfungskette präzise 
und nachvollziehbare Daten zur 
Herkunft und den Herstellungsme-
thoden aller beschafften Materialien 
erfassen und weitergeben. Durch 
die gegenseitige Verpflichtung und 
einen gemeinsamen Ansatz kann 
Symrise zusammen mit seinen Lie-
feranten dafür sorgen, dass eine 
komplette Rückverfolgbarkeit, 
ethische Praktiken und langfristige 
Wertschöpfung für alle Stakeholder 
zunehmend wahrscheinlicher wer-
den. 

Umfang 
der Richtlinie
—
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Grundlagen der Richtlinie

Symrise erwartet von seinen direk-
ten Lieferanten, dass sie die in die-
ser Richtlinie definierten Standards, 
Prinzipien und Kriterien annehmen 
und implementieren. Grundlegende 
Anforderungen der Richtlinie ver-
pflichten die Lieferanten:

• alle geltenden lokalen und 
 nationalen Gesetze und Vor-
 schriften der Länder einzuhal-
 ten, in denen sie tätig sind.
• alle internationalen Abkommen 
 und Vorschriften in Bezug auf 
 ihr Geschäft zu respektieren.
• die Grundsätze des Verhaltens-
 kodex von Symrise zu befol-
 gen. Dieser Kodex beschreibt, 
 welches Verhalten wir von 
 unseren Mitarbeitern erwarten 
 und ist ein Baustein, aus dem 
 sich unsere Lieferantenricht-
 linie entwickelt hat. 
• besondere Aufmerksamkeit auf
 den Schutz der Menschenrech-
 te zu legen, insbesondere die 
 von schutzbedürftigen Grup-
 pen, für die ein größeres Risiko 
 der Ausbeutung, Belästigung 
 oder Diskriminierung besteht.
• sich darauf zu konzentrieren, 
 den Zustand der natürlichen 
 Umwelt zu schützen und zu 
 verbessern, vor allem Boden, 
 Wasser, Atmosphäre und Bio-
 diversität.
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Die Vereinten Nationen definieren 
„Menschenrechte als Rechte, auf 
die jeder Anspruch hat, ohne ir-
gendeinen Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Nationalität, Ethnizität, 
Sprache, Religion oder sonstigem 
Stand. Zu den Menschenrechten 
gehören das Recht auf Leben und 
Freiheit, das Verbot von Sklaverei 
und Folter, die freie Meinungsäu-
ßerung, das Recht auf Arbeit und 
Bildung und viele andere. Jeder hat 
einen Anspruch auf diese Rechte, 
ohne Diskriminierung.“1

Zur Unterstützung dieser 
Menschenrechte erwarten wir von 
unseren Lieferanten, dass sie jeden 

Einzelnen anerkennen und wert-
schätzen. Die Lieferanten müssen 
alle Beschäftigten und andere 
Arbeitnehmer fair, respektvoll und 
gleichberechtigt behandeln. Weitere 
Informationen zu diesen Anforde-
rungen sind in der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte, der 
UN Kinderrechtskonvention sowie 
im Base Code der Ethical Trading 
Initiative (ETI) zu finden.

Faire Behandlung und  
Lebensbedingungen 

Angemessene Entlohnung und 
Sozialleistungen

Die Entlohnung und Sozialleistun-
gen müssen angemessen und zu-
mindest für eine Grundversorgung 
ausreichend sein. Die Vergütung 
muss die gesetzlichen und Bran-
chenwerte erfüllen oder übertreffen 
und sollte bei Bedarf überprüft und 
angepasst werden, um einen deut-
lichen Anstieg der Lebenshaltungs-
kosten abzudecken. Dies gilt für 
Vollzeit-, Teilzeit-, Vertrags-, Wander- 

und Gelegenheitsarbeiter ebenso 
wie für Tagelöhner.  Die Beschäftig-
ten müssen zeitnah bezahlt werden 
und erhalten Sozialleistungen ent-
sprechend ihrer Anstellungsbedin-
gungen. Diese Anstellungsbedin-
gungen müssen allen Beschäftigten 
in klar verständlicher Sprache und 
Format vorliegen, vorzugsweise 
schriftlich, und jede Person muss 
diesen Bedingungen ausdrücklich 
zustimmen.  

Arbeitgeber müssen Zahlungen 
und eventuelle Abzüge von der Ent-
lohnung dokumentieren. Gesetzlich 
vorgeschriebene Abzüge müssen 
genau erläutert werden und Lohn-
abzüge als Disziplinarmaßnahme 
sind nicht zulässig. Die Beschäftig-
ten müssen freiwillige Abzüge von 
der Entlohnung beantragen und 
diesen zustimmen. 

Zu den Sozialleistungen für Be-
schäftigte gehören unter anderem 
die Gewährung von Abwesenheit 
aus familiären oder Krankheitsgrün-
den, Urlaubstage für Arztbesuche, 
aber auch andere Leistungen. Alle 
Leistungen an Arbeitnehmer müssen 
den nationalen Gepflogenheiten und 
Gesetzen entsprechen.

Respekt für 
Menschenrechte: 
Beschäftigte
—
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Arbeitszeit und Überstunden

Die Arbeitszeit, inklusive Über-
stunden, darf die nach nationalen 
und lokalen Gesetzen maximal 
zulässige Dauer nicht überschrei-
ten. Sie muss den Beschäftigungs-
bedingungen und möglicherweise 
geltenden Tarifverträgen entspre-
chen. Überstunden dürfen von Be-
schäftigten nur freiwillig geleistet 
werden und müssen vom Arbeit-
geber mit einem höheren Satz ab-
gegolten werden.

Eine typische Arbeitswoche 
ist auf 48 Stunden zu begrenzen. 
Arbeitgeber dürfen von Zeit zu 
Zeit darum bitten, dass Überstun-
den geleistet werden. Insgesamt 
sollte eine beschäftigte Person 
nicht mehr als 60 Stunden pro 
Woche arbeiten. Falls aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände zu-
sätzliche Mehrarbeit nötig wird, 
muss diese mit zusätzlicher Frei-
zeit für die Beschäftigten abge-
golten werden. Den Beschäftigten 
stehen angemessene Ruhepausen 
zu und mindestens ein freier Tag 
(24 Stunden) pro Woche.

Freiwillige Arbeit

Die gesamte Arbeit wird aus-
schließlich auf freiwilliger Basis 
geleistet. Weder Zwangsarbeit in 
jeglicher Form noch ausbeuteri-
sche Gefängnisarbeit oder jegliche 
Form von Nötigung, Täuschung, 
Menschenhandel oder Sklaverei 
sind erlaubt. Auch eine Einschrän-
kung der Bewegungsfreiheit oder 
ein Einbehalten von Ausweisdoku-
menten ist untersagt. Die Beschäf-
tigten dürfen ihren Vertrag jeder-
zeit straflos kündigen, wenn sie die 
in den Beschäftigungsbedingun-
gen angegebene Frist einhalten.

Diese Regeln gelten für den 
Arbeitgeber und für seine Arbeits-
vermittler. Zudem darf keine mit 
der Einstellung befasste Partei von 
Beschäftigten die Zahlung einer 
Gebühr für die Beschäftigung ver-
langen. Falls eine Person für die 
Beschäftigung, die Anreise, die 
Unterkunft, die Bearbeitung von 
Ausweisdokumenten, medizini-
sche Untersuchungen, persönliche 
Schutzausrüstung usw. Ausgaben 
hat, sind diese vollständig zu er-
statten.
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Kinderarbeit

Kinderarbeit wird in keiner Form 
toleriert und alle Beschäftigten 
müssen mindestens 15 Jahre alt 
sein. Wenn das Mindestalter für 
Erwerbstätigkeit nach lokaler Ge-
setzgebung über 15 liegt, müssen 
die Beschäftigten dieses Alter 
haben. Arbeitgeber müssen über 
verifizierbare Aufzeichnungen ver-
fügen, um das Alter aller Beschäf-
tigten nachzuweisen.

Alle Beschäftigten müssen das 
Mindestalter für die Erfüllung der 
Schulpflicht überschritten haben. 
Bei Beschäftigten zwischen 15 und 
18 Jahren darf die Tätigkeit nicht 
die schulische Ausbildung behin-
dern. 

Da Beschäftigte unter 18 Jah-
ren schutzbedürftiger sind, muss 
besonders auf ihren Arbeitsschutz 
geachtet werden. Sie dürfen keine 
Nachtarbeit verrichten, nicht unter 
gefährlichen Bedingungen arbeiten 
und keinem übermäßigen körperli-
chen, psychischen oder emotiona-
len Stress ausgesetzt werden.

Falls die Bedingungen für 
Alter, Ausbildung oder andere 
Voraussetzungen in Bezug auf 
Kinderarbeit nicht erfüllt werden, 
muss der Arbeitgeber das Arbeits-
verhältnis mit der entsprechenden 
Person beenden und angemessene 
Entschädigungsmaßnahmen um-
setzen.

Diskriminierungsfreiheit 

Diskriminierung wird auf keiner 
Interaktionsebene am Arbeitsplatz 
toleriert. Alle Beschäftigten haben 
den gleichen Zugang zu Entloh-
nung, Weiterbildung, Beförderung, 
Boni und Anreizen. Dies gilt unab-
hängig von Herkunft, Religion, Al-
ter, Geschlecht, sexueller Orientie-
rung, Behinderung, Familienstand, 
sozialer Klasse, nationalem oder 
ethnischem Hintergrund, Partei- 
oder Gewerkschaftszugehörigkeit 
und allen anderen Bedingungen, 
die nicht direkt mit der Arbeitsleis-
tung zu tun haben. Beschäftigte 
dürfen keinen körperlichen oder 
medizinischen Überprüfungen 
ausgesetzt werden, die Diskrimi-
nierung zur Folge haben könnten, 

wie z. B. Schwangerschaftstests, 
Nachweis der Jungfräulichkeit oder 
HIV-Tests. 

Jede Person ist mit Respekt 
zu behandeln und hat die gleichen 
Arbeitsmöglichkeiten. Von unseren 
Lieferanten erwarten wir, dass sie 
Vielfalt schätzen, Inklusion fördern, 
Frauen stärken und schutzbedürf-
tige Menschen, für die ein höheres 
Risiko der Belästigung und unfai-
ren Behandlung besteht, schützen 
und integrieren.

Wir haben Nulltoleranz für 
Einschüchterungen oder Miss-
brauch jeglicher Art, einschließlich, 
aber nicht begrenzt auf: körper-
liche Misshandlung, körperliche 
Züchtigung, sexuelle Belästigung, 
Folter, Mobbing, Zwang oder an-

02 Respekt für Menschenrechte: Beschäftigte
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dere grausame, gewalttätige, un-
menschliche oder herabsetzende 
Verhaltensweisen. Richtlinien, in 
denen die Diskriminierungsfreiheit 
und der faire Umgang miteinander 
erläutert werden, müssen definiert 
und allen Beschäftigten zur Verfü-
gung gestellt werden.
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chemischen, biologischen und phy-
sikalischen Arbeitsstoffen in Ver-
bindung stehen.

Die Schulung muss erfolgen, 
bevor ein Arbeitnehmer seine 
Arbeit aufnimmt, und danach re-
gelmäßig überprüft und wiederholt 
werden. Die entsprechenden Infor-
mationen sind den Beschäftigten 
in ihrer jeweiligen Hauptsprache 
mündlich und schriftlich an die 
Hand zu geben. Warnschilder in 
der gesamten Anlage müssen klar 
auf potenzielle Gefahrensituatio-
nen hinweisen.

Der Arbeitgeber hat den Be-
schäftigten persönliche Schutzaus-
rüstung kostenlos zur Verfügung 
zu stellen. Es liegt in der Verant-
wortlichkeit des Arbeitgebers, die 
Beschäftigten in der korrekten 
Anwendung dieser Ausrüstung zu 
schulen, deren Pflege sicherzustel-
len und sie bei Beschädigung zu 
ersetzen. 

Arbeit mit körperlich anstren-
genden Aufgaben, die eine Gefahr 
für den Arbeitnehmer darstellen 
könnte, muss identifiziert, bewer-
tet und kontrolliert werden, um 
das Risiko gering zu halten. Dazu 

an legalen, friedlichen Protesten 
teilnehmen, keiner Form von Dis-
kriminierung, Einschüchterung, 
 Repressalien oder Strafen ausge-
setzt sind.

Arbeitssicherheit und  
Gesundheitsschutz

Grundlegende Sicherheits
maßnahmen

Falls Beschäftigte Gefahren ausge-
setzt sein könnten, müssen diese 
Risiken identifiziert, bewertet und 
überwacht werden. Der Arbeitge-
ber ist dafür verantwortlich, die Si-
cherheitsrisiken zu minimieren und 
die Gesundheit der Beschäftigten 
so weit wie möglich zu schützen.

Alle Beschäftigten müssen für 
ihre Aufgaben und in der Gefah-
renvermeidung geschult werden. 
Es kann sehr unterschiedliche Si-
cherheitsrisiken geben, darunter 
auch solche, die mit der baulichen 
Integrität, Maschinen, Elektrik, An-
lagenaufbau, Fahrzeugbewegun-
gen, Fallrisiken, Giftstoffen sowie 

Vereinigungsfreiheit und 
 Tarifverhandlungen

Alle Beschäftigten haben das 
Recht auf Repräsentation, entspre-
chend der lokalen Gesetzgebung 
und internationaler Übereinkom-
men. Es muss den Beschäftigten 
freigestellt sein, Gewerkschaften, 
Arbeitnehmerausschüsse und Be-
triebsräte, die in ihrem Namen 
verhandeln, zu gründen, ihnen 
beizutreten oder sich gegen einen 
Beitritt zu entscheiden. Falls die 
lokale Gesetzgebung die Vereini-
gungsfreiheit und Tarifverhand-
lungen beschränkt oder andere 
Regelungen in diesem Zusammen-
hang vorsieht, müssen alternative 
Formen der Mitarbeitervertretung, 
Vereinigung und Tarifverhandlun-
gen am Arbeitsplatz erlaubt sein.

Die Beschäftigten haben das 
Recht, untereinander und mit der 
Führungsebene offen zu kommu-
nizieren.   Es muss den Beschäftig-
ten möglich sein, Probleme oder 
Beschwerden vertraulich vorzu-
bringen. Die Führungsebene muss 
garantieren, dass Beschäftigte, 
die ihre Meinung äußern oder 
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gehören der manuelle Umgang 
mit schweren Materialien, wieder-
holtes Heben, längeres Stehen und 
sich wiederholende anspruchsvolle 
Montagearbeiten.

Die Beschäftigten sollten dazu 
ermutigt werden, Bedenken in Be-
zug auf Arbeits- und Gesundheits-
schutz zu äußern. Falls eine Person 
ein solches Thema anspricht, darf 
es für sie keine Repressalien oder 
negativen Konsequenzen geben. 
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Es müssen Systeme eingesetzt 
werden, mit denen Verletzungen, 
Erkrankungen und Notfälle im Ar-
beitskontext erfasst und gemeldet 
werden. Der Arbeitgeber ist dafür 
verantwortlich, dass Vorfälle unter-
sucht werden, Abhilfe geschaffen 
und die Rückkehr des Arbeitneh-
mers an den Arbeitsplatz unter-
stützt wird.

rung persönlicher Gegenstände 
möglich sein. Es muss Sicherheits-
vorschriften geben und insbeson-
dere die Ausgänge müssen klar 
gekennzeichnet sein und dürfen 
nicht blockiert werden. 

Verletzungen, Erkrankungen 
und Notfälle

Der Arbeitgeber hat klare definier-
te Abläufe einzuführen, um Verlet-
zungen, Erkrankungen und Notfäl-
le im Arbeitskontext zu verhindern 
und zu behandeln. In den Sicher-
heitsplänen muss sichergestellt 
werden, dass die betriebliche Re-
aktion und verfügbare Ausrüstung 
für den maximalen Arbeitnehmer-
schutz angemessen sind.

Die Beschäftigten müssen zu 
den Notfall- und Evakuierungs-
maßnahmen informiert und ge-
schult werden, zudem müssen 
diese Maßnahmen geübt werden. 
Erste-Hilfe-Ausrüstung und medizi-
nische Behandlung, Ausrüstung zur 
Entdeckung und Bekämpfung von 
Bränden sowie klar gekennzeich-
nete Schutzräume und Ausgänge 
müssen vorhanden sein. 

Arbeits und 
 Lebensbedingungen

Die Bedingungen am Arbeitsplatz 
müssen gesundheitsfördernd sein 
und eine ausreichende Trinkwas-
serversorgung und sanitäre An-
lagen beinhalten. Es ist auf eine 
angemessene Temperatur, Be-
leuchtung und Belüftung zu ach-
ten. Die Anlagen müssen sauber 
sein, die speziellen Bedürfnisse 
von Frauen und, soweit möglich, 
auch von Menschen mit Behinde-
rung berücksichtigen.

Falls der Arbeitgeber oder 
ein verbundenes Unternehmen, 
ein Vertreter oder eine Agentur 
den Beschäftigten Wohnraum 
zur Verfügung stellt, muss dieser 
die grundlegenden Kriterien der 
Menschenrechte erfüllen. Der 
Wohnbereich muss sauber, sicher 
und in gutem baulichen Zustand 
sein sowie Zugang zu Trinkwas-
ser, Bereiche für die Zubereitung 
von Lebensmitteln und gut funk-
tionierende Toiletten und Wasch-
möglichkeiten bieten. Zudem muss 
dort eine angemessene Privatsphä-
re vorhanden und eine Aufbewah-
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Es obliegt daher uns und unse-
ren Geschäftspartnern, die Bio-
sphäre einer Gegend so vorsichtig 
und respektvoll wie möglich zu be-
handeln. Wir erwarten von unse-
ren Lieferanten, dass sie so wenig 
wie möglich in indigene Kulturen 
und Bräuche eingreifen. Richtlinien 
und Aktivitäten von Lieferanten 
müssen die lokalen Glaubens-
grundsätze respektieren und den 
weiteren Zugang zur Biodiversität 
und zu den Orten mit langer Tradi-
tion erlauben.  

und eine ethische Vorgehensweise 
im Umfang mit biologischen Mate-
rialien, um so die Biodiversität und 
das menschliche Wohlergehen zu 
schützen. 

Die Gemeinschaften sind von 
ihren genetischen Ressourcen 
vor Ort abhängig und verfügen 
möglicherweise über wichtiges 
traditionelles Wissen, das häufig 
über Generationen hinweg gesam-
melt wurde. Das Nagoya-Protokoll 
schreibt explizit vor, dass bestimm-
te Vorteile aus diesen genetischen 
Ressourcen fair und gleichberech-
tigt zu teilen sind. 

Lokale Bevölkerung 

Biologische Ressourcen sind in 
vielen ländlichen Gemeinschaften 
Grundlage für deren Gesundheit, 
Existenz und kulturelle Identität. 
Für die dort wohnenden Menschen 
sind die Flora und Fauna, die sie in 
Wäldern, Feuchtgebieten, Wiesen, 
Mooren, Seen, Flüssen und ande-
ren natürlichen Umgebungen vor-
finden, überlebenswichtig. 

Kooperation, Kommunikation und 
Kollaboration lauten die Grundsät-
ze des Symrise- 
Versprechens, uns um unsere Sta-
keholder zu kümmern. An den Or-
ten, an denen wir tätig sind, müs-
sen wir gemeinsam mit unseren 
Lieferanten eine respektvolle, ver-
trauensvolle und gleichberechtigte 
Beziehung zu den Mitgliedern der 
Gemeinschaften aufbauen, die von 
unserer Tätigkeit betroffen sind.  

Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie die Prinzipien 
des Nagoya-Protokolls zum Zugang 
und Vorteilsausgleich akzeptieren 
und mit uns teilen. Das Protokoll 
konzentriert sich auf die Erhaltung 
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de Genehmigungen, Bestätigungen 
und Registrierungen zu untermau-
ern. Die Lieferanten müssen das 
Recht von Frauen auf Landbesitz 
respektieren. 

rialzulieferer fair behandelt wer-
den. Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie die Rechte 
der Kleinbauern schützen und sie 
dabei unterstützen, eine gute land-
wirtschaftliche Praxis umzusetzen.  

Landrechte

Eine Grundvoraussetzung für eine 
Tätigkeit oder den Erwerb von 
Ressourcen, Eigentum, Land oder 
Wasser ist, dass unsere Lieferanten 
vorab die freiwillige und informier-
te Einwilligung der betroffenen 
lokalen Gemeinschaften oder in-
digenen Völkern einholen – un-
abhängig davon, ob nationale oder 
lokale Gesetze diese Einwilligung 
vorschreiben. 

Landnahme oder Landraub 
tolerieren wir in keiner Form.  Wir 
erwarten, dass im Rahmen einer 
Transaktion die Eigentumsverhält-
nisse von Land- und natürlichen 
Ressourcen gründlich untersucht 
werden. Alle Geschäfte sind trans-
parent und gesetzeskonform abzu-
schließen und durch entsprechen-

Neben der Wahrung der und 
dem Respekt für die Rechte aller 
Menschen ist besonders auf den 
Schutz von gefährdeten Menschen 
wie Frauen, Minderheiten, älteren 
und kranken Personen zu achten. 
Auch der Tierschutz gehört zur 
Verantwortung für die Gemein-
schaften, unabhängig davon, ob 
die Tiere gezähmt oder gezüchtet 
wurden oder sich in ihrem natür-
lichen Lebensraum befinden.

Die Lieferanten müssen das 
Recht der Länder, indigenen Völker 
und lokalen Gemeinschaften un-
terstützen, das traditionelle Wissen 
zu nutzen, das sie sich über ihre 
biodiverse Umgebung und die ge-
netischen Ressourcen angeeignet 
haben. Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie die Prinzipien 
des Vorteilsausgleichs befolgen, 
wie sie im Nagoya-Protokoll be-
schrieben werden, und dass sie 
traditionelles Wissen ebenso res-
pektieren und vergüten wie geisti-
ges Eigentum.

Unsere Lieferanten sind an-
gehalten, die Rückverfolgbarkeit 
auf Kleinbauern auszuweiten und 
dafür zu sorgen, dass diese Mate-
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Die Natur und ihr breites bio-
logisches Spektrum liefert uns 
einen Großteil der Rohstoffe, die 
für unser Geschäft von entschei-
dender Bedeutung sind. Indem 
die Lieferanten ihre ökologischen 
Auswirkungen minimieren, tragen 
sie dazu bei, diese wertvollen Res-
sourcen zu erhalten. 

Für ein effektives Manage-
ment und eine Minderung der 
Umweltbilanz müssen die Ressour-
cennutzung gemessen, Reduk-
tionsziele definiert und Ergebnisse 
dokumentiert werden. Deshalb bit-
ten wir unsere Lieferanten, ihren 
ökologischen Fußabdruck nachzu-
halten und zu berichten. Die Über-

mittlung dieser Informationen ist 
freiwillig, aber wir möchten, dass 
sie sich mit strukturierten Nachhal-
tigkeitsplattformen wie dem CDP 
Supply Chain Program auseinan-
dersetzen, um ihre Überwachungs-
bemühungen zu vereinfachen.

Energie, Emissionen  
und Abfall 

Wir erwarten von unseren Liefe-
ranten, dass sie mit den Quellen 
ihrer Umweltauswirkungen ver-
antwortungsbewusst umgehen. 
Um die Auswirkungen des Klima-
wandels auf unsere Ressourcen 
zu verringern, sollte Folgendes ge-
schehen:

• Überprüfung der Energienut-
zung und Umsetzung von Stra-
tegien zur Energieeinsparung.

• Messung und Verringerung von 
Treibhausgas- und anderen 
Luftemissionen.

• fachgerechte Lagerung und 
Entsorgung von Abfällen und 
Abwässern (z. B. Schmutzwas-
ser und anderen Flüssigkeiten). 
Soweit möglich, empfehlen 
wir Abfälle zu recyceln, da wir 
die Prinzipien der Kreislauf-
wirtschaft auf alle Materialien 
anwenden möchten, die bei 
unseren Produkten und Verpa-
ckungen zum Einsatz kommen. 

Respekt für 
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gischen Ressourcen für Symrise 
sollten in ihren Beschaffungsstra-
tegien, Leitungsprozessen und 
Einkaufsentscheidungen die Prin-
zipien und Kriterien von UNCTAD 
BioTrade berücksichtigen. Wenn 
die Lieferanten selbst keinen direk-
ten Zugang zu Anbau- oder Sam-
melgebieten haben, müssen sie 
diese Kriterien an ihre Zulieferer 
weitergeben. Ziel ist die Förderung 
von positiven Auswirkungen auf 
Mensch und Biodiversität als Vor-
aussetzung für Nachhaltigkeit und 
Resilienz der Lieferkette.

Wir unterstützen die Kernziele 
des UN Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt und bitten auch 
unsere Lieferanten um ihre Unter-
stützung. Im Übereinkommen fin-
det man folgende Prinzipien: 

• Bewahrung der Biodiversität.
• Nachhaltige Nutzung von Be-

standteilen der Biodiversität.
• Faire und gleichberechtigte Ver-

teilung der Vorteile aus der Nut-
zung genetischer Ressourcen. 
Die Lieferanten von biolo-

Chemische und gefährliche 
Abfälle, die Menschen, Flora, Fau-
na oder andere Umweltaspekte 
schädigen könnten, müssen über 
ihren gesamten Lebenszyklus hin-
weg identifiziert, gekennzeichnet 
und sorgfältig verwaltet werden. 

Biodiversität und  
Nutzung von Land,  
Boden und Wasser

Biodiversität in allen ihren Formen 
inspiriert nicht nur unser Geschäft, 
sondern wir sind auch von ihr ab-
hängig. Dazu gehören der Arten-
reichtum und seine genetische 
Vielfalt ebenso wie die Vielfalt von 
natürlichen und bewirtschafteten 
Ökosystemen. Diese Ökosysteme 
haben einen unschätzbaren Wert 
für die Menschheit und müssen 
entsprechend der Abhilfemaßnah-
menhierarchie respektiert werden. 
Dabei sollte primär die Schädigung 
der Biodiversität vermieden wer-
den, danach sollen Auswirkungen 
gemindert werden und schließlich 
eine Sanierung erfolgen.

Lieferanten für biologische 
Ressourcen aus Wildsammlungen 
müssen nachhaltige Ernte- und 
Regenerierungspraktiken fördern, 
um so das langfristige Überleben 
der genutzten Wildpopulationen zu 
sichern. Gefährdete Arten müssen 
geschützt werden und dürfen nur 
entsprechend des Washingtoner 
Artenschutzabkommens (CITES) 
gehandelt werden.
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Die Lieferanten müssen sich 
nach Kräften bemühen, den Rück-
gang von Boden- und Wasservor-
kommen zu minimieren, deren 
Verunreinigung vollständig zu ver-
meiden, Chemikalien und Dünger 
vorsichtig einzusetzen sowie nach 
Möglichkeit die Qualität von Boden 
und Wasser zu verbessern. Soweit 
es ihnen möglich ist, erwarten wir 
von unseren Lieferanten, dass sie 
gute landwirtschaftliche Praktiken 
und nachhaltige Methoden bei der 
Wasser- und Bodenbewirtschaf-
tung fördern. 

Bevor sich Lieferanten in 
ein Bau-, Rodungs- oder Gewin-
nungsprojekt einbringen, das die 
Charakteristik von Wasser, Boden 
oder Land verändert, müssen sie 
die sozialen und die Umweltaus-
wirkungen untersuchen und die 
erkannten Probleme ansprechen. 
Die Lieferanten müssen alle Be-
stätigungen, Genehmigungen und 
Registrierungen in Bezug auf rele-
vante Gesetzgebung und Vereinba-
rungen einholen und aktualisieren.

Die Lieferanten müssen natür-
liche Lebensräume und die Umwelt 
schützen, indem sie die Umwand-
lung, den Raubbau und die Erosion 
unberührter Ökosysteme strikt 
vermeiden. Sie müssen sich für 
die Erhaltung, Wiederaufforstung 
und nachhaltige Nutzung von un-
berührten oder bewirtschafteten 
Wäldern und anderen hochwerti-
gen Ökosystemen einsetzen. Die 
Erhaltung von Schlüsselgebieten 
der biologischen Vielfalt (Key Bio-
diversity Areas, KBA), Regionen 
mit hohem Erhaltungswert (High 
Conservation Value Areas, HCV), 
Wälder mit hohem Kohlenstoffbe-
stand (High Carbon Stock Forests, 
HCS) oder Mooren ist auf Mass-
Balance-Level oder höher vorge-
schrieben. 

Alle Palmöle und deren Deri-
vate müssen zu 100 % vom Round-
table on Sustainable Palm Oil nach 
Mass-Balance zertifiziert sein. 
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Wir erwarten, dass unsere 
Lieferanten einen fortschrittlichen, 
wissenschaftsbasierten Ansatz ver-
folgen, um den körperlichen und 
psychischen Zustand der Tiere in 
ihren Bereichen zu schützen und 
zu verbessern. Dabei sollten sie 
das natürliche Verhalten jedes Tie-
res und seine Bedürfnisse berück-
sichtigen und möglichst bewahren, 
wenn Entscheidungen über den 
Umgang mit ihm getroffen werden. 

Tierschutz

Die Lieferanten haben sich an die 
lokalen, regionalen und natio-
nalen Vorschriften und Gesetze 
zum Tierschutz zu halten. Tiere, 
die in der Landwirtschaft oder 
aquatischen Systemen gezüchtet 
werden, sind entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben zu halten, 
zu transportieren und zu töten. Für 
Wilderei, den illegalen Handel von 
Teilen von Tieren oder die illegale 
Weitergabe von exotischen Tieren 
herrscht bei Symrise Nulltoleranz.

Weise, die die Tiergesundheit, das 
menschliche Wohlergehen, die so-
zio-ökonomische Entwicklung und 
eine nachhaltige Umwelt ergänzt“2 
Diese von der OIE angesprochene 
Verflechtung von menschlichem 
Wohlergehen, Nachhaltigkeit und 
Tierschutz verdeutlicht, warum es 
so wichtig ist, dass wir Tiere mit 
Respekt behandeln und als gleich-
wertige Lebewesen betrachten.

Die OIE gibt außerdem an, 
dass der Tierschutz mit mehreren 
der UN Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
in Verbindung steht, insbesondere 
mit SDG 14 (Leben unter Wasser), 
SDG 15 (Leben an Land) und SDG 
12 (Nachhaltiger Konsum). Zu den 
SDGs, die Symrise als am wesent-
lichsten für das Unternehmen 
identifiziert hat, gehören auch die 
hier genannten. Deshalb bitten wir 
unsere Lieferanten, sie gemeinsam 
mit uns anzustreben.

Die Erhaltung eines biodiversen 
Planeten baut auf einer nachhalti-
gen Population gesunder Tiere auf, 
die sowohl wild als auch unter der 
direkten Kontrolle von Menschen 
lebt. Wir sind dafür verantwortlich, 
Tiere in ihren natürlichen Lebens-
räumen zu schützen, aber auch 
solche, die in der Landwirtschaft 
oder als Begleiter bei uns leben.

Die weltweit für die Tierschutz-
standards verantwortliche Orga-
nisation, die Weltorganisation für 
Tiergesundheit (OIE), möchte eine 
„Welt, in der der Tierschutz respek-
tiert, gefördert und vorangetrie-
ben wird und das auf eine Art und 
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Unsere Position haben wir 
in einer formalen Richtlinie zu-
sammengefasst und erwarten von 
unseren Lieferanten, dass sie den 
gleichen Ansatz verfolgen. Wir för-
dern die Entwicklung, Validierung, 
Nutzung und Akzeptanz alterna-
tiver Methoden zur Reduzierung, 
Verfeinerung und zum Ersatz der 
Verwendung von Tieren in Sicher-
heitsstudien. Wenn regulatorische 
oder gesetzliche Vorgaben Tierver-
suche vorschreiben, darf das Tier 
keiner körperlichen oder psychi-
schen Gewalt ausgesetzt werden. 

Die OIE hat auch interna-
tionale Standards für den Schutz 
von Zuchtfischen entwickelt, 
ausgenommen sind Zierarten. 
Die Lieferanten müssen sich ver-
pflichten, die Fische entsprechend 
ihrer biologischen Charakteristika 
angemessen zu behandeln und sie 
in einer für ihre Bedürfnisse geeig-
neten Umgebung zu halten.

Tierversuche

Symrise hat sich verpflichtet, wo 
immer möglich alternative Testver-
fahren (ohne Tierversuche) anzu-
wenden, und strebt an, vollständig 
auf Tierversuche zu verzichten. Wir 
haben sogar die Regulierungsbe-
hörden öffentlich zu bestimmten 
Anforderungen für Tierversuche 
kritisiert, die wir für unnötig hal-
ten.

Wir erwarten, dass die Tiere 
würdig behandelt werden, d. h. an-
gemessen gefüttert, untergebracht 
und tierärztlich versorgt. Bis zum 
Lebensende eines Tieres müssen 
die Lieferanten den körperlichen 
und psychischen Stress möglichst 
gering halten und kontinuierlich 
die beste Fürsorge anstreben. 

Unsere Lieferanten müssen 
die „Fünf Freiheiten“ einhalten, die 
von der OIE als Basis für die Be-
handlung von gezüchteten Land-
tieren definiert wurden. Diese Fünf 
Freiheiten lauten:

• Freiheit von Hunger, Fehl-
ernährung und Durst.

• Freiheit von Angst und Stress.
• Freiheit von Wärmestress oder 

körperlichem Unbehagen.
• Freiheit von Schmerz, Verlet-

zung und Krankheit.
• Freiheit zum Ausleben norma-

len Verhaltens. 
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Bestechung und Korruption

Bestechung, Korruption, Verun-
treuung, Erpressung oder andere 
Formen der Nötigung sind ebenso 
verboten wie Geldwäsche oder 
die Finanzierung von illegalen 
oder rechtswidrigen Aktivitäten. 
Es müssen Maßnahmen vorhan-
den sein, um solche Aktivitäten zu 
überwachen und zu verhindern. 

Wir erwarten von unseren 
Lieferanten, dass sie alle Gesetze 
gegen Bestechung und Korruption 
ebenso einhalten wie verschiede-
ne globale und länderspezifische 
Standards, darunter das Überein-
kommen der Vereinten Nationen 
gegen Korruption, den US Foreign 
Corrupt Practices Act und den UK 
Bribery Act. Diese Regeln gelten 
für alle Lieferanten und deren Ge-
schäftspartner. 

-schutz. Falls sich ein Gesetz und 
ein internationaler Standard wider-
sprechen, erwarten wir von unse-
ren Lieferanten, dass sie sich an 
geltende Gesetze halten, aber sich 
bemühen, den internationalen Vor-
gaben zu folgen.  

Unternehmerische 
 Integrität

Fairer Wettbewerb

Lieferanten müssen faire Geschäfts-
praktiken anwenden, die einen 
freien Wettbewerb auf dem Markt 
unterstützen. Sie dürfen nicht 
gegen das Kartellrecht verstoßen 
oder auf illegale Weise mit Wett-
bewerbern zusammenarbeiten. 
Preisabsprachen, Angebotsmanipu-
lation, Marktaufteilung oder andere 
Verhaltensweisen, die einen offe-
nen Wettbewerb behindern, sind 
untersagt. Wir erwarten ehrliche 
Geschäfte und wahrheitsgemäße 
Angaben sowohl bei schriftlichen 
als auch mündlichen Interaktionen, 
inklusive Marketing und Werbung.  

Die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften ist ein entscheidendes 
Fundament unserer Geschäfts-
beziehungen. Wir erwarten von 
unseren Lieferanten, dass sie alle 
gesetzlichen und regulatorischen 
Anforderungen in den Ländern 
einhalten, in denen sie tätig sind. 

Die Befolgung internationaler 
Verträge und Normen ist zwin-
gend erforderlich. Zu den inter-
nationalen Handelsverpflichtungen 
gehören Sanktionen, Embargos, 
Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, 
Lizenzen, Anti-Boykott-Regeln, 
die Berichterstattung über Ver-
antwortlichkeiten sowie Anforde-
rungen an Datenübertragung und 

Respekt für 
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ten für Menschen- oder Umwelt-
rechte oder anderen Personen, 
die friedlich und im gesetzlichen 
Rahmen gegen das Geschäft des 
Lieferanten oder seine Tätigkeit 
demonstrieren, keinesfalls auf Re-
pressalien zurückgreifen, weder 
in Form von Drohungen oder Ein-
schüchterung noch körperlicher 
Misshandlung. 

Wir betrachten den Austausch 
von folgenlosen Geschenken und 
gegenseitige Einladungen als Teil 
einer normalen Geschäftsbezie-
hung. Allerdings darf keine Seite 
verpflichtet sein, als Gegenleistung 
für ein Geschenk oder eine Ein-
ladung im geschäftlichen Kontext 
eine Dienstleistung, ein Produkt, 
eine Transaktion oder eine Verein-
barung anzubieten. 

Nachweisführung

Wir erwarten von unseren Liefe-
ranten, dass sie bei allen geschäft-
lichen Belangen offen sind und 
korrekte Finanzunterlagen führen. 
Bei Transaktionen erwarten wir 
Transparenz und eine detaillierte 
Buchführung, um uns gegen Be-
trug und andere finanzielle Unre-
gelmäßigkeiten zu schützen.    

Demonstrationsrecht

Alle Stakeholder haben das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und 
Versammlungsfreiheit im Rahmen 
der gesetzlichen Regelung. Liefe-
ranten dürfen gegenüber Aktivis-

Konfliktmineralien

Auch wenn Symrise selbst keine 
Konfliktmineralien verwendet, 
erwarten wir von unseren Liefe-
ranten, dass sie, falls sie diese be-
schaffen, alle geforderten Angaben 
zu Herkunft und Status machen. 

Interessenkonflikte und unzu-
lässige Beeinflussung

Aktuelle oder potenzielle Inter-
essenkonflikte, die sich auf die 
Beziehung zu Symrise auswirken 
könnten, müssen von den Liefe-
ranten offengelegt werden. In die-
se Kategorie fallen wirtschaftliche 
oder persönliche Beziehungen. 
Problematisch können beispiels-
weise vertragliche oder Geschäfts-
beziehungen außerhalb des Lie-
ferantenunternehmens sein, aber 
auch familiäre oder romantische 
Beziehungen. Auch eine enge Ver-
bindung zu Staatsbeamten ist of-
fenzulegen.

06 Respekt für Geschäftsethik
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dass Qualität und Sicherheit ein-
gehalten werden, und sie über 
Mechanismen verfügen, um die 
Einhaltung der Vorgaben und 
unserer Geschäftsanforderungen 
zu dokumentieren. Um Liefer-
unterbrechungen zu vermeiden 
und/oder zu mindern, müssen die 
Lieferanten über einen Plan für die 
Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs verfügen, zu dem auch 
gehört, dass Symrise über poten-
zielle Probleme in Bezug auf die 
Lieferung von Waren oder Dienst-
leistungen benachrichtigt wird.    

dem Ende einer Geschäftsbezie-
hung entsprechend der vertragli-
chen Vereinbarungen bestehen.

Datenschutz

Die Erfassung, Verwendung und 
der Schutz personenbezogener 
Daten müssen entsprechend der 
nationalen und internationalen Ge-
setze und Vorgaben erfolgen. Wir 
bestehen darauf, dass der indivi-
duelle Datenschutz gewahrt wird, 
und es muss sichergestellt sein, 
dass vertrauliche Daten nur unter 
hohen Sicherheitsvorkehrungen 
gespeichert und nur zu dem Zweck 
verwendet werden dürfen, für den 
sie erfasst wurden. 

Produktqualität

Die Lieferanten müssen sicher- 
stellen, dass die von ihnen an 
Symrise gelieferten Produkte 
unsere Qualitäts- und Sicherheits-
anforderungen ebenso erfüllen 
wie die in den relevanten Geset-
zen und Vorschriften definierten 
Standards. Zudem müssen die 
Lieferanten streng kontrollieren, 

Kontrolle

Vertrauliche Informationen

Vertrauliche Informationen von 
Symrise sind mit größter Sorgfalt 
zu behandeln. Unsere geschäft-
lichen Daten und unser geistiges 
Eigentum dürfen in keiner Weise 
veröffentlicht oder genutzt wer-
den. Auch der Name Symrise und 
die Marke dürfen ohne unsere 
Zustimmung nicht verwendet wer-
den. Wenn vom Lieferanten oder 
einem Dritten die Offenlegung von 
Informationen verlangt wird, um 
rechtliche Verpflichtungen zu erfül-
len, muss Symrise umgehend da-
rüber benachrichtigt werden und 
der Offenlegung vorab schriftlich 
ausdrücklich zustimmen. 

Die Lieferanten müssen an-
gemessene Überwachungsme-
chanismen nutzen, um eine nicht 
genehmigte oder unabsichtliche 
Offenlegung zu verhindern, da un-
sere vertraulichen Informationen 
nur gemäß unserer Anweisungen 
verwendet werden dürfen. Diese 
Verpflichtung bleibt auch nach 
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Lieferanten für strategisch 
wichtige natürliche Inhaltsstoffe 
können über die Ansätze der Uni-
on for Ethical Biotrade (UEBT), der 
Sustainable Agriculture Initiative 
Platform (SAI) oder des Forest Ste-
wardship Council® (FSC-C139971) 
bewertet werden. Unsere Richtlinie 
erfüllt die Anforderungen dieser 
Plattformen und wir ermutigen 
unsere Lieferanten dazu, sich dort 
einzubringen.

Ziel der Lieferantenbewertun-
gen ist ein konstruktives Ergeb-
nis, durch das Risiken ermittelt, 
Probleme gelöst und praktische 
Lösungen für Bedenken gefunden 
werden. Wir stellen uns einen dy-
namischen Prozess der stetigen 
Verbesserung vor, der durch die 
Vereinbarung von Zielen und Um-
setzungsplänen zur vollständigen 
Einhaltung dieser Richtlinie führt. 

Lieferantenbewertungen

Um eine ethische und nachhaltige 
Lieferkette zu sichern, ist Symrise 
auf die Unterstützung seiner Lie-
feranten angewiesen und erwartet 
von diesen solide Richtlinien, ge-
naue Aufzeichnungen, starke Kon-
trollmechanismen und wirksame 
Due-Dilligence-Prozesse. 

Um herauszufinden, wie gut 
die Vorgehensweise der Lieferan-
ten mit unseren Zielen und der 
Richtlinie übereinstimmt, führen 
wir regelmäßig Lieferantenbewer-
tungen durch. Wir halten unsere 
Lieferanten dazu an, die ge-
wünschten Informationen freiwillig 
offenzulegen und dazu auf be-
stehende Bewertungsplattformen 
wie SEDEX, EcoVadis und das CDP 
Supply Chain Program zurückzu-
greifen.

Diese Richtlinie bringt unseren 
Verhaltenskodex für Lieferanten 
und alle Bereiche zum Ausdruck, 
die wir für wesentlich halten, um 
die nachhaltige Beschaffung bei 
Symrise zu erreichen. 

Wir sind Mitglied der interna-
tionalen Plattformen zur Lieferan-
tenbewertung SEDEX und EcoVadis 
und nutzen diese als Grundlage 
für unseren Auswahl- und Prü-
fungsprozess. Indem wir diese 
weithin anerkannten Tools nutzen, 
erleichtern wir die Konsistenz, 
Zielsetzung und die Ergebnisüber-
wachung. 
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Kontaktpersonen  
bei Symrise

Unsere Lieferanten sind herzlich 
eingeladen, diese Richtlinie mit 
ihren jeweiligen Kontaktpersonen 
bei Symrise zu besprechen, damit 
wir sichergehen können, dass alle 
Anforderungen verstanden wur-
den. Wir erwarten darüber hinaus, 
dass die Lieferanten diese Anfor-
derungen an entsprechende Be-
schäftigte innerhalb ihrer eigenen 
Organisation und über ihre gesam-
te Wertschöpfungskette hinweg 
kommunizieren.  

Lieferanten sind angehalten, 
sich bei möglichen Verstößen 
gegen diese Richtlinie oder beim 
Verdacht eines Fehlverhaltens im 
eigenen Unternehmen, an anderer 
Stelle in der Lieferkette oder durch 
Beschäftigte von Symrise an uns 
zu wenden. Alle Angaben werden 
von uns vertraulich behandelt. 
Als Fehlverhalten gelten illegale, 
unethische oder unangemessene 
Handlungen im Rahmen dieser 
Richtlinie oder des Verhaltensko-
dex von Symrise. 

Symrise behält sich das Recht 
vor, Lieferanten durch geschulte 
und erfahrene interne Mitarbeiter 
oder unabhängige Prüfer zu au-
ditieren. Es können angekündigte 
und unangekündigte Besuche vor 
Ort und Umfragen zur Selbstein-
schätzung durchgeführt sowie Do-
kumentationsanfragen und andere 
analytische Instrumente eingesetzt 
werden. 

Bei unseren Überprüfungen 
rechnen wir mit Lücken, die im 
Nachhinein ergänzt werden. Wir 
respektieren und schätzen die 
aufrichtigen Bemühungen unse-
rer Lieferanten, jedwede Abwei-
chungen in einem angemessenen 
Zeitrahmen zu korrigieren. Wenn 
die jeweiligen Vorgaben jedoch 
auch nach diesen Bemühungen 
nicht erfüllt werden oder keine 
Bereitschaft zur Einhaltung dieser 
besteht, kann als letzter Schritt 
die Geschäftsbeziehung beendet 
werden. 

07 Sicherung der Compliance

mögliches Problem aufmerksam 
machen, müssen keine Repressa-
lien befürchten.
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Für betroffene externe Stakeholder 
und Rechteinhaber hat Symrise ein 
eigenes Beschwerdeverfahren ein-
geführt über das Probleme direkt 
gemeldet und Abhilfe gesucht wer-
den kann. Symrise wird sich auch 
an alle staatlichen Beschwerde-
mechanismen oder Gesetze halten 
und bei Bedarf mit den zuständi-
gen Behörden zusammenarbeiten, 
um Beschwerden, die Symrise be-
treffen, nachzugehen. Personen, 
die uns in gutem Glauben auf ein 

https://www.symrise.com/de/nachhaltigkeit/beschwerdesystem/
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